
Abteilung Turnen aktiv passiv

Gruppe:

Tennis aktiv passiv

Name Vorname

Anschrift Geb.-Datum

Telefon E-Mail Adresse

Ich möchte in den eMail-Verteiler des Vereins aufgenommen werden

Mindestmitgliedschaft:

Einwilligung in die Datenverarbeitung

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen Turnen Tennis

Aktiv

Kinder / Jugendliche 

bis 17 Jahre

jedes weitere Kind

Schüler ab 

18 Jahre

Erwachsene

Partner

Senioren 

ab 65 Jahre

Passiv

Kinder, Erwachsene 

und Senioren

32,00 €

18,00 €

42,00 €

55,00 €

45,00 €

45,00 €

15,00 €

  45,00 €

  27,00 €

  90,00 €

140,00 €

105,00 €

132,00 €

  25,00 €

Ort, Datum Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift gesetzlicher Vertreter

SEPA-Lastschriftverfahren

IBAN BIC

Bank Konto Inhaber

Ort, Datum Unterschrift für den Bankeinzug

Alle Beiträge werden pro Jahr im Voraus per 

Lastschrift eingezogen. Änderungen, Gültigkeit 

und Anpassungen werden durch die 

Mitgliederversammlung beschlossen. 

Mitglieder, die beide Abteilungen nutzen, zahlen 

in der Turnabteilung den ermäßigten Partnertarif  

Geschäftsstelle

Turn- und Sportverein

Reichenbach 1908 e.V.

Josef-Faber-Straße 9

77933 Lahr

07821 / 77730

tus-geschaeftsstelle@tus-reichenbach.de

www.tus-reichenbach.de

Hinweis : 

E-Mail-Adressen der Ansprechpartner der 

jeweiligen Abteilungen finden Sie auf der 

Homepage des Turn- und Sportverein 

Reichenbach 1908 e.V. 

Mitgliedsbeiträge Stand Januar 2015

Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich 

gelesen und zur Kenntnis genommen. Bankverbindung 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE89ZZZ00000308670 

 

Volksbank Lahr eG IBAN 

DE35 68290000 00 44231018 

Hiermit ermächtige ich den Turn- und Sportverein Reichenbach 1908 e.V. widerruflich, die von 

dem oben genannten Mitglied zu leistenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten des 

nachfolgend aufgeführten Kontos durch SEPALastschrift einzuziehen und zwar unabhängig 

von der Bestätigung der Mitgliedschaft durch den Vorstand.  

Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich zum 1.4. fällig.  Die Mitgliedsnummer = Mandatsreferenz 

Die Mitgliedschaft gilt bis zum 31.12. des Kalenderjahres und verlängert sich ohne Kündigung 

immer um weitere 12 Monate. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

Ich bin damit einverstanden, dass die vorhandenen Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 

den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und 

zur Präsentation von Mannschaften und des Vereins angefertigt und veröffentlicht werden 

dürfen:

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 

werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 

Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 

Einwilligung muss in Textform gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung 

der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TuS 

Reichenbach e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 

Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TuS Reichenbach e.V. kann nicht haftbar 

gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen 

von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 

meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 

gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Mitgliedsantrag
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Turn- und Sportverein Reichenbach 1908 e.V. unter 

Anerkennung der aktuellen Vereinssatzung (einzusehen unter www.tus-reichenbach.de oder 

bei der Geschäftsstelle. Folgende Angaben sind für die Durchführung des 

Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

ksvki027
Textfeld
Mitgliedsbeiträge Stand Januar 2024						AKTIV	                     Turnen        Tennis				Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre	     40,00 €        56,00 € 	jedes weitere Kind        23,00 €        35,00 € 	Schüler ab 18 Jahre     52,00 €      110,00 € 	Erwachsene	     68,00 €      170,00 € 	Partner	                     56,00 €      128,00 € 	Senioren ab 65 Jahre   56,00 €      160,00 € 				PASSIV	                     20,00 €        25,00 € 



Art. 13 DSGVO

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person

1. Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung 

dieser Daten Folgendes mit:

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

2. gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

3. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

4. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt 

werden;

5. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und

6. gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie 

das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 

oder Artikel 49Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu 

erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende 

weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:

1. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

2. das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder 

Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

3. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit 

zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

4. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

5. ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die 

betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und

6. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 

betroffene Person.

3. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen 

Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen 

maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

4. Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt

Art. 14 DSGVO

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden

1. Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

2. zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

3. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

4. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

5. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten;

6. gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder einer internationalen 

Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von 

Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und 

die Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.

2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person die folgenden Informationen zur Verfügung, die 

erforderlich sind, um der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:

1. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

2. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt 

werden;

3. das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder 

Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

4. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit 

zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

5. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

6. aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;

7. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 

betroffene Person.

3. Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2

1. unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung 

der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,

2. falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung 

an sie, oder,

3. falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung.

4. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen 

Daten erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen 

maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

5. Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit

1. die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt,

2. die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die 

Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 

vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Pflicht 

voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung 

dieser Informationen für die Öffentlichkeit,

3. die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete 

Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder

4. die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen 

Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen.




